
organisation, personifizierten Ver-
antwortlichkeiten mit berufspäd-
agogischer Qualifikation und 

„Rotationskooperationen“ als Vor-
aussetzung für die Zulassung als 
Ausbildungsbetrieb;

■ Erstellung einer elektronischen 
Ausbildungsplattform auf der 
Homepage der Sächsischen Lan-
desärztekammer (Zugangscode 
für Ausbildungsbetriebe) mit der 
Bereitstellung von Anforderungs-
kriterien für praktische Prüfun-
gen, Anleitungsleitfäden mit 
Standards für die praktische Aus-
bildung der medizinischen Basics 
als Grundlage zielgerichteter Pra-
xisausbildung gemäß Ausbil-
dungsrahmenplan2 (ebenso Kohl/ 
Weber, Qualität in der Ausbil-
dung, Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung).

Mittelfristig sollte:
■ der verpflichtenden, berufspäda-

gogischen Qualifikation der ärzt-
lichen und nichtärztlichen Ausbil-
der, im Sinne berufspädagogi-
scher Fortbildung der Ärzte und 
berufspädagogischer Ausbildung 
nichtärztlicher Ausbildung ana-
log des AdA Scheins aus Hand-
werk und Gewerbe, sowie einer 
regelmäßigen Mentorenqualifi-
zierung;

■ der Schaffung von territorialen 
Ausbildungsnetzwerken und der 
Verbesserung der Ausbildungs-
kooperation Praxis – Berufsschu  le;

■ dem Ausbildungskonzept „über-
betrieblicher Praxisunterricht“

die entsprechende Aufmerksamkeit 
geschenkt und ein imagebildender 

„Ausbildungs-Award“ ausgelobt wer-
den.

Langfristig müssten:
■ sowohl das Prüfungsprozedere 

von Didaktik bis Methodik (fach-
praktische Prüfung im zentralen 
Fachkabinett oder dezentral im 
Ausbildungsbetrieb);

■ als auch das inhaltliche und 
finanzielle Konzept eines überbe-
trieblich-praktischen Ausbildungs-
zentrums für die Basic-Vermitt-
lung

überdacht werden.

In der Hoffnung, einen Anstoß zu 
einer, aus unserer Sicht, dringend 
erforderlichen breiten Diskussion 
unter allen  Beteiligten gegeben zu 
haben, sind wir auf Ihre Anregungen, 
Beiträge und Statements gespannt.

Ulrike Leonhardt B.A. und
Dr. med. Jasin Prehn

Mitglieder im Prüfungsausschuss 
„Medizinische Fachangestellte“ Dresden
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MFA auf der 
 KarriereStart 2018

Bereits zum 20. Mal fand die Bil-
dungsmesse KarriereStart vom 19. 
bis 21. Januar in den Hallen der 
Messe Dresden statt. Auch in diesem 
Jahr war die Sächsische Landesärzte-
kammer mit einem Stand präsent. 
Hier konnten sich Ausbildungsinter-
essierte über die Berufsausbildung 
zur Medizinischen Fachangestellten 
ausführlich informieren.

Aufgrund des zunehmenden Fach-
kräftemangels ist es notwendig 
geworden, vermehrt um den Nach-
wuchs zu werben. Um dem deutli-
chen Rückgang der Ausbildungszahl 
etwas entgegenzusetzen und damit 
die Fachkräftesituation für sächsi-
sche Arztpraxen zu verbessern, wur -
de der Ausbildungsberuf auf der 
Messe vorgestellt. Vielen Messebesu-
chern war das Berufsbild nicht im 
eigentlichen Sinne bekannt. Nach 
den zahlreichen guten und erfolgrei-
chen Gesprächen konnte sich der 
Beruf der Medizinischen Fachange-
stellten für eine Großzahl der Besu-
cher als sinnvolle und spannende 



Alternative zu Konkurrenzberufen 
aus der Pflege darstellen. Dazu stan-
den an den drei Messetagen die Mit-

arbeiterinnen des Referats Medizini-
sche Fachangestellte für Fragen rund 
um die Berufsausbildung zur Verfü-

gung. Interessierte wurden zu dem 
abwechslungsreichen und anspruchs-
vollen Berufsbild umfassend beraten 
und zu Ausbildungsvoraussetzungen 
und -ablauf informiert.

Um einen interessanten ersten Ein-
druck zu hinterlassen, gab es auch in 
diesem Jahr die Möglichkeit, an 
einem Übungsarm Blut abzunehmen. 
Diese erste praktische Erfahrung 
wurde von den Messebesuchern sehr 
gut angenommen und konnte damit 
die Besonderheit des Berufes unter-
streichen.

Lydia Seehöfer B.A.
Sachbearbeiterin

Projekt Passgenaue Besetzung
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150.000 Euro 
Schmerzensgeld  
für Auszubildende

Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Nürnberg vom 9. Juni 2017, 
AZ: 7 Sa 231/16

Die Nürnberger Richter sprachen 
einer ehemaligen Auszubildenden 
zur Medizinischen Fachangestellten 
einen Schmerzensgeldanspruch in 

Höhe von 150.000 Euro gegen einen 
Arzt zu, nachdem sich diese in des-
sen Praxis im Rahmen einer Blutent-
nahme bei einem Patienten mit 
Hepatitis C infiziert hatte. Der Arzt 
hatte diese angeordnet, ohne der 
Mitarbeiterin die vorgeschriebenen 
Sicherheitskanülen zur Verfügung zu 
stellen.

Zum Sachverhalt
Die Auszubildende (Klägerin) wech-
selte 2011 im Laufe ihrer Ausbil-
dungszeit in die Praxis des Arztes 
(Beklagter). In der vorherigen Ausbil-
dungspraxis hatte sie unter anderem 
bereits gelernt, selbständig Blut 
abzunehmen. An ihrem ersten 
Arbeitstag in der Praxis sollte sie bei 
einem mit Hepatitis C infizierten 
Patienten Blut abnehmen. Zur Verfü-
gung standen jedoch nur Kanülen 
ohne Schutzmechanismus. 

Die Klägerin stach sich dabei in den 
Finger und infizierte sich mit dem 
Virus.

Genau aufgrund dieses Gefahrenpo-
tenzials wurden bereits 2006 die 
Unfallverhütungsvorschriften dahin-
gehend angepasst, dass für Blutent-
nahmen stets spezielle Sicherheitska-

nülen zu verwenden sind. Die Verlet-
zungsgefahr ist mit diesen Kanülen 
deutlich geringer. 
Die Klägerin hatte den Beklagten im 
Vorfeld auch darauf verwiesen, bis-
lang die Blutentnahmen ausschließ-
lich mit Sicherheitskanülen vorge-
nommen zu haben und gebeten, ihr 
diese zur Verfügung zu stellen. Der 
Beklagte lehnte dies jedoch ab und 
erteilte lediglich den Hinweis, sie 
solle sich Handschuhe anziehen. 

Infolge einer anschließenden Interfe-
rontherapie erkrankte die Klägerin 
an einer rheumatoiden Arthritis und 
leidet seitdem an Bewegungsein-
schränkungen, Herzrasen, Schwin-
delattacken, Gelenk- und Kopf-
schmerzen sowie Konzentrationsstö-
rungen. Die Klägerin machte geltend, 
dass die Einnahme des Medikaments 
Methotrexat einem Kinderwunsch 
entgegenstehe. Ohnehin habe sie 
Probleme, aufgrund der Gesund-
heitsschäden einen Partner zu finden. 
Sie ist schwerbehindert und teilweise 
erwerbsunfähig, ihren Beruf als Me -
dizinische Fachangestellte kann sie 
nicht mehr ausüben.
Die Klägerin verklagte den Arzt auf 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 
mindestens 50.000 Euro.

Informationsstand der Sächsischen Landesärztekammer           © SLÄK

Arbeitsgerät mit Sicherheitsmechanismus (Sicherheitskanüle)  
               © Archiv




